Organisationen der Apotheker auf Bundesebene


ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände

Die ABDA ist die Spitzenorganisation der deutschen Apothekerschaft. Es ist ein Verband der Verbände. Unter dem Dach der ABDA sind die 17 Apothekerkammern und 17 Landesapothekerverbände (je 15 Bundesländer zzgl. Nordrhein sowie Westfalen-Lippe) vereint.

Ihre Organe sind
· die Hauptversammlung (tritt ordentlich einmal im Jahr zusammen = Deutscher Apothekertag)
· Mitgliederversammlung (ist das oberste Organ, wählt 3 Personen in den Geschäftsführenden Vorstand, beschließt die Satzung, beschließt den Haushaltsplan u.a.)
· Gesamtvorstand (alle Präsidenten bzw. Vorsitzenden der Mitgliedsorganisationen sowie einige gesondert von der Mitgliederversammlung bestimmte Apotheker (Bundewehr, WIV) 
· [bookmark: _GoBack]Geschäftsführender Vorstand (5 Personen: ABDA-Präsident, sein Vize und ein nicht selbständiger Apotheker sowie gesetzt der DAV-Vorsitzende und der BAK-Präsident.)


Deutscher Apotheker Verband e.V. (DAV)

Der DAV ist der Zusammenschluss der 17 Landesapothekerverbände und vertritt die Interessen der selbständigen Apotheker, die freiwillig Mitglied sein können. Er ist Spitzenorganisation im Sinne des SGB V und als solcher Vertragspartner der einschlägigen Rahmenverträge (z.B. nach § 129 SGB V) und Vertragspartner der bundesweit-tätigen Krankenkassen (Ersatzkassen). 
Vertragspartner der Primärkassen sind auf Landesebene die Landesapothekerverbände.

Der DAV ist Inhaber des roten Apotheken-A und hat die Markenrechte am Grünen Rezept.


Bundesapothekerkammer (BAK)

Die BAK ist die Arbeitsgemeinschaft der 17 Landesapothekerkammern. Diese sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Jeder Apotheker der apothekerlich tätig ist, ob innerhalb oder außerhalb einer Apotheke, ist Pflichtmitglied einer Kammer. Die Kammern sind zuständig für die Berufsordnung, Aus-, Fort- und Weiterbildungsordnungen, Berufsgerichtsbarkeit u.a.



Es gibt eine Reihe weiterer Zusammenschlüsse, Vereine etc., in denen Apothekerinnen und Apotheker, seien sie selbständig oder nicht, tätig bzw. Mitglied sind.
